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Beitragsordnung 
 
 
A. Mitgliedsbeitrag        
 
1. Beiträge für erwachsene Mitglieder pro Monat   13,50 € 
2. Beiträge für Kinder/Jugendliche      10,50 € 
    (6 Jahre - 18 Jahre) pro Monat 
3. Beiträge für erwachsene Mitglieder     10,50 € 
    (18 Jahre - 25 Jahre), die wirtschaftl.  
    nicht selbständig sind  
4. Beiträge für Familien pro Monat     24,00 € 
5. Beiträge für Fördermitglieder      80,00 € (mind.) 
    (entspr. der Geschäftsordnung) 
6. Aufnahmebeitrag       10,00 € 
7. Für verspätet eingehende Zahlungen    10,00 € 
    des Mitgliedsbeitrages ist ein  
    Versäumniszuschlag zu entrichten. 
 
B. Beiträge zur Organisation 
 
1. Arbeitsleistungen  
    (entspr. Geschäftsordnung)       10 Std./Jahr 
2. Entgelt für unbegründet nichterbrachte  
    Arbeitsleistungen pro Stunde      10,00 €   
3. Startpassgebühr        25,00 € 
    (nur für Startpassinhaber) 
 
C. Erläuterungen 
 
1. Die Beiträge entsprechend der Punkte A und B dieser Beitragsordnung sind bis 
zum 31. Januar des laufenden Jahres auf das Konto des Vereins zu überweisen. 
Bei halbjährlicher Zahlung ist die zweite Hälfte des Mitgliedsbeitrags bis zum 31. 
Juli zu überweisen. 
2. Kontonummer: 3501006640 bei der MBS-Potsdam, Bankleitzahl 160 500 00 
3. Für Anträge auf Beitragsermäßigung für Erwachsene bis 25 Jahre -  
wirtschaftlich nicht selbständig nach dem Einkommensteuergesetz § 32 Absatz 4 
und 5 ( Erhalt von Kindergeld) müssen die entsprechenden beweiskräftigen 
Unterlagen bis zum 15. Januar eines jeden Jahres beim Vorstand vorliegen. 
4. In besonderen Härtefällen kann der Vorstand zeitweilig auf schriftlichen Antrag 
und Nachweis eine angemessene Entscheidung treffen. 
5. Die Jahresbeiträge bei Neuaufnahmen werden anteilig berechnet. Die 
Beitragspflicht beginnt am Ersten des Monats in dem die Aufnahme erfolgte. Der 
fällige Beitrag ist umgehend zu überweisen. Der Aufnahmebeitrag ist immer in 
voller Höhe zu zahlen. 
6. Diese Beitragsordnung wurde von der Mitgliederversammlung am 25.03.2010 
bestätigt und tritt ab 01.04.2010 in Kraft. 

 


